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Kurzprotokoll 
über die Sitzung des Gemeinderates 

§ 45 (6) K-AGO 

 
Sitzungstermin: 16.12.2021 
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr 
Sitzungsende: 20:15 Uhr 
Ort: Kultur-u. Veranstaltungszentrum K3 
 

2. . Bildung und Wahl der Ausschüsse gemäß § 26 K-AGO 

 
Der Bürgermeister erklärt aufgrund des ordnungsgemäß eingebrachten Wahlvorschlages, Herrn DI 
Ewald Jernej, als Ausschussmitglied für den Ausschuss für Straßen, Umweltschutz, Familien und 
Tourismus sowie für den Ausschuss für Wasserversorgung, Raumplanung, Kanal und Landwirtschaft, 
für gewählt.  
 

 

3. . Wahl eines Ersatzmitgliedes des Gemeindevorstandes gemäß § 24 K-AGO. 

 
Die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ersatzmitglieder haben in die Hand des 
Bürgermeisters vor dem Gemeinderat das Gelöbnis 
 
„Ich gelobe der Verfassung der Republik Österreich und dem Land Kärnten die Treue zu halten, die 
Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht unparteiisch und 
uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde 
nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern“ 
 
abzugeben.  
 
DI Ewald Jernej legt als Mitglied des Gemeinderates dieses Gelöbnis ab. 

 
 

4. . Kenntnisnahme des Prüfberichtes über die am 24.11.2021 stattgefundene Kontrollausschusssitzung 

gemäß den Bestimmungen der K-AGO. 

 
Folgende Haushaltsbelege wurden überprüft: 2231/2021 bis 2938/2021. 
Folgende Kassabelege wurden überprüft: KA 877/2021 bis KA 1179/2021. 
 
Die Prüfung der Belege des Zeitraumes 17.09.2021 bis 24.11.2021 ergab keine Beanstandungen. 

 
Beschluss: 

Der Prüfungsbericht über die am 24.11.2021 stattgefundene Gebarungsprüfung des 
Kontrollausschusses wird zur Kenntnis genommen. 

Abstimmungsergebnis: 

 



 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

5. . Genehmigung betreffend Umwidmungen. 

 
Beschluss: 

 
Die vorliegenden Umwidmungsanträge wurden am 29.04.2021 mit den Gemeindevertretern bereist. 
Zu diesen Umwidmungsanträgen hat die Fachabteilung der Raumordnung eine fachliche 
Stellungnahme abgegeben, die diesem Vorlagebericht angeschlossen sind. 
 
Innerhalb der Kundmachungsfrist wurden Einwendungen zu den Umwidmungspunkten 04/2021, 
12/2021, 16/2021, 17/2021, 18a/2021, 18b/2021, 20/2021 eingebracht. Diese lauten wie folgt: 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Bürger möchte ich mich gegen neue Grundflächen Bebauungen aussprechen! 
 
Folgende Einwendungen habe ich bekannt zu geben für die Umwidmungen der Grundflächen in 
Bauland. 
 
Betreffende Grundstücke: 
Nr. 04/2021 
Nr. 12/2021  
Nr. 16/2021  
Nr. 17/2021  
Nr. 18a/2021  
Nr. 18b/2021  
Nr. 20/2021 
 
Hinsichtlich der täglich verdichteten Grundflächen in Osterreich (täglich 13 Hektar zu betoniertem 
Boden), ist es wohl jetzt genug, die Umwelt, Tiere und letztendlich uns Menschen weiter zu schaden. 
Deshalb darf St. Kanzian nicht weiter zubetoniert werden. Österreich ist sowieso Spitzenreiter an 
Boden Versiegelung! 
 
Wo keine Bienen, da auch kein Leben! Wir brauchen Grünflächen mit naturbelassenen Wiesen, damit 
unsere Kräuter, Blumen und Insekten genug Raum finden. Besonders die Kräuter sind unsere 
Gesundheitsunterstützer! 
 
Wir haben Verantwortung zu tragen für unsere Kinder, damit sie weiter gut leben können. Es ist unsere 
Pflicht und Aufgabe vorbildlich mit der Natur umzugehen. 
 
Die immer mehr werdenden Umwelteinflüsse, wie z.B. zunehmend massiver Regen, der sich immer 
schwerer tut, ins Erdenreich eindringen, werden Häuser Schaden erleiden. Das Wasser ist 
unaufhaltsam und sucht sich immer Wege, auch durch Beton. Das lässt sich in Zukunft auch nicht mehr 
versichern. Der Standard Bürger benötigt immer mehr beruflichen Einsatz, um die Unkosten bei zu 
kommen, wie z.B. jedes Jahr Beitragserhöhungen der Versicherungen. 
 



Auch die Ausbeutung der Natur, z.B. Baumaterial, darf nicht außer Acht gelassen werden. Hohe 
Renovierung - und Entsorgungskosten (z.B. Dämmmaterial-Styropor), die entstehen, besonders bei 
Billigbauten. Hier wird nicht auf Müll geachtet. 
 
Zudem handelt es sich in St. Kanzian um ein Touristengebiet. Schon vor langer Zeit galt dieser Ort für 
die Sommerfrische und wurde als Kurgebiet ernannt. Viele Gäste aus alter Zeit wissen noch die 
Erholungsqualität von damals zu schätzen. Wird der Ort jetzt weiterhin mit Städtebau ähnlichen 
Werken zugepflastert, bleiben wohl kaum mehr genug Grünflächen, um einem Kurgebiet gerecht zu 
werden. Die Luft wird sich dadurch auch sicherlich verändern und unseren Gästen wohl nicht mehr die 
Erholung bieten zu können, das was ein Kurgebiet verspricht. Mit der Zeit werden wir Gäste verlieren. 
 
Zudem müssen die vielen Neubauten als Hauptwohnsitz genutzt werden. Hier wissen wir, dass wohl 
nicht alle in der Nähe einen Arbeitsplatz finden. Es ist unnütz, wenn immer mehr Ansiedlungen hier 
angedacht werden. Auch hier wird die Umweltbelastung durch Autoabgase verstärkt und nicht 
erleichtert. 
Zudem wissen wir alle, dass es wohl nicht in Folge bei Hauptwohnsitzen bleibt. Bei Bauland Kurgebiet 
oder reinem Kurgebiet, ist es gesetzlich verankert, dass nur gebaut werden darf, als Hauptwohnsitz, 
wo die Gemeinde ihre Pflichten zur Prüfung der Wohnverhältnisse nachkommen muss. 
 
Alle wissen wir von unserer Umweltbelastung und alle wissen wir, dass wir heute eine Änderung 
herbeischaffen müssen. Warum wird das nicht befolgt? 
 
Ich appelliere an meine Mitbürger, neue Wege zu gehen und zwar in eine umweltfreundliche und 
gesunde Entwicklung! 
 
Deswegen STOPP der Bauvorhaben in St. Kanzian am Klopeiner See! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Holger Schwerdt 

 
Diese oben angeführten schriftlichen Einwendungen haben auch Silvia Mitterer, Rudolf Riegler 
vorgebracht. 
 
 
Nummer 13/2020 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 132/3 KG Stein von derzeit Grünland-Land- und 
Forstwirtschaft in Bauland - Dorfgebiet 
Ausmaß:  820 m² 
Antragsteller:  Anton Schwarz 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Die Fläche liegt innerhalb der Siedlungsgrenzen der ÖEK und ist für die Bebauung geeignet. Die 
Bebauungsverpflichtung für die Bebauung ist noch zu unterfertigen. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt, die Bebauungsverpflichtung wird genehmigt. 

Abstimmungsergebnis: 
 



Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

 
Nummer 14a/2020 
Umwidmung der Grundstücke Nr. 141/1 und 141/2 KG St. Marxen und Umwidmung einer Teilfläche 
des Grundstücks Nr. 142 KG St. Marxen von derzeit Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Grünland - 
Garten 
Ausmaß:  2759 m² 
Antragsteller:  Gabriele Prosser 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Auf der geplanten Widmung ist nicht die Errichtung von weiteren Objekten bzw. Häuser, sondern 
lediglich für die Gartennutzung vorgesehen. 
Die Flächen befinden sich innerhalb der Siedlungsgrenzen des ÖEK und stellen naturräumlich eine 
Randlage bzw. Rainfläche dar. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 14b/2020 
Umwidmung des Grundstücks Nr. 167/18 KG Srejach und Umwidmung einer Teilfläche des 
Grundstücks Nr. 167/19 KG Srejach von derzeit Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Grünland - 
Garten 
Ausmaß:  177 m² 
Antragsteller:  Gabriele Prosser 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Auf der geplanten Widmung ist nicht die Errichtung von weiteren Objekten bzw. Häuser, sondern 
lediglich für die Gartennutzung vorgesehen. 
Die Flächen befinden sich innerhalb der Siedlungsgrenzen des ÖEK und stellen naturräumlich eine 
Randlage bzw. Rainfläche dar. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 



23    

 
 
Nummer 15/2020 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstücks Nr. 288/2 KG St. Kanzian von derzeit Grünland-Land- 
und Forstwirtschaft in Bauland-Dorfgebiet 
Ausmaß:  700 m² 
Antragsteller:  Dr. Stefan Leitner 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Hier liegt eine geringfügige Baulandarrondierung im unmittelbar bebauten Baulandanschluss vor, 
wobei ein Widerspruch zum ÖEK nicht vorliegt. 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 01/2021 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 524 KG Lauchenholz von derzeit Grünland-Land- 
und Forstwirtschaft in Grünland Vogelpark 
Ausmaß:  1.960 m² 
Antragsteller:  Alois Hobel 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Beabsichtigt ist die Erweiterung des vorhandenen Vogelparks. Ein Widerspruch zum ÖEK liegt nicht 
vor. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
Anmerkung GR Wuttej Daniel: Es ist offensichtlich, dass die betroffene Fläche bereits vor einem 
positiven Umwidmungsbeschluss nicht widmungskonform genutzt wird. Er ersucht, dass die 
festgelegten Widmungen vor einer geplanten Umwidmung verbindlich beachtet werden. 
 
 
Nummer 02/2021 



Umwidmung der Grundstücke Nr. 564/1, 564/2 und 564/3 der KG Srejach von derzeit Grünland-Land- 
und Forstwirtschaft in Bauland-Wohngebiet. 
Ausmaß:  3.668 m² 
Antragsteller:  Alexander Graschitz 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist teilweise positiv. 
Aufgrund der im ÖEK ausgewiesenen klaren Abgrenzung des Siedlungskörpers Sertschach Süd, der 
unmittelbar westlich Nörd-Süd vorbeiführenden Landesstraße L119 wie auch der südlich 
angrenzenden „Waldzone“ ist ein Erschließungs- und Bebauungskonzept vorzulegen. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zurückgestellt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 03a/2021 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 262/5 der KG Grabelsdorf von derzeit Grünland-
Land- und Forstwirtschaft in Bauland-Dorfgebiet. 
Ausmaß:  515 m² 
Antragsteller:  Waltraud Peketz 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist negativ. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird abgelehnt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 3b/2021 
Rückwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 262/5 der KG Grabelsdorf von derzeit Bauland-
Dorfgebiet in Grünland für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche  
Ausmaß:  515m² 
Antragsteller:  Waltraud Peketz 
 
Dieser Widmungsantrag wurde mit Schreiben vom 14.09.2021 zurückgezogen. 
Eine Beschlussfassung für diesen Umwidmungspunkt ist daher nicht erforderlich. 
 
 
Nummer 04/2021 



Umwidmung des Grundstückes Nr. 937 der KG Srejach von derzeit Grünland-Land- und Forstwirtschaft 
in Bauland - Kurgebiet 
Ausmaß:  19.051 m² 
Antragsteller:  Christian Hofer 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist negativ. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird abgelehnt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 05/2021 
 
 
Umwidmung des Grundstückes Nr.: 904/12 der KG St.Kanzian von derzeit Grünland- Land- und 
Forstwirtschaft in Bauland-Dorfgebiet. 
Ausmaß:  1.525 m² 
Antragsteller:  Mateja Sifra Tschom 
 
Die beantragte Fläche liegt im Osten der Ortschaft Alt – Klopein und stellt in der Natur eine 
Wiesenfläche dar. Hier liegt eine geringfügige Baulandarrondierung innerhalb der lt. ÖEK 
ausgewiesenen Siedlungsgrenzen im unmittelbar bebauten Baulandanschluss vor und entspricht auch 
dem Ortsentwicklungskonzept. 
Die erforderliche Bebauungsverpflichtung ist bereits unterfertigt und liegt vor. 
 

 

Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt, die Bebauungsverpflichtung wird genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 06/2021 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr.: 453 der KG St. Marxen von derzeit Grünland für 
die Land- und Forstwirtschaft in Bauland-Dorfgebiet  
Ausmaß:  370 m² 
Antragsteller:  Daniel Schumach 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 



Hier liegt eine geringfügige Baulandarrondierung innerhalb der lt. ÖEK ausgewiesenen Baulandgrenzen 
vor und entspricht auch dem Ortsentwicklungskonzept. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 07/2021 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 989/3 der KG Grabelsdorf von derzeit 
Verkehrsfläche in Bauland-Dorfgebiet. 
Ausmaß:  52 m² 
Antragsteller:  Ingrid Petelenk 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Dieser Widmungsantrag stellt die Richtigstellung der vorhandenen Situation dar. Ein Widerspruch zum 
ÖEK liegt nicht vor. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 08/2021 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 988/1 der KG Grabelsdorf derzeit Verkehrsfläche 
in Bauland-Dorfgebiet. 
Ausmaß:  72 m² 
Antragsteller:  Elisabeth Zeppitz 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Dieser Widmungsantrag stellt die Richtigstellung der vorhandenen Situation dar. Ein Widerspruch zum 
ÖEK liegt nicht vor. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 



 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 09/2021 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 988/1 der KG Grabelsdorf von derzeit Grünland-
Land- und Forstwirtschaft in Bauland-Dorfgebiet. 
Ausmaß:  99 m² 
Antragsteller:  Elisabeth Zeppitz 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Dieser Widmungsantrag stellt die Richtigstellung der vorhandenen Situation dar. Ein Widerspruch zum 
ÖEK liegt nicht vor. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 10/2021 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 989/2 der KG Grabelsdorf von derzeit Bauland-
Dorfgebiet und Grünland-Landwirtschaft in Verkehrsfläche  
Ausmaß:  124 m² 
Antragsteller:  Gemeinde St. Kanzian 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Dieser Widmungsantrag stellt die Richtigstellung der vorhandenen Situation dar. Ein Widerspruch zum 
ÖEK liegt nicht vor. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 11/2021 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 183/3 der KG Stein von derzeit Grünland-Land- und 
Forstwirtschaft in Bauland-Dorfgebiet. 



Ausmaß:  320 m² 
Antragsteller:  Gerlinde Lach 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Hier liegt eine Richtigstellung der Nutzung bzw. die Anpassung an die Parzellenkonfiguration vor. Ein 
Widerspruch zum ÖEK wird nicht erblickt. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
Nummer 13/2021 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 1159 der KG Lauchenholz von derzeit Grünland-
Land- und Forstwirtschaft in Grünland – Hofstelle  
Ausmaß:  9.050 m² 
Antragsteller:  Alois Hobel 
 
Das Fachgutachten der Raumplanung zu diesem Umwidmungspunkt ist negativ. 
Aus dem Antrag ist nicht ersichtlich, welche Bauvorhaben hier zur Ausführung gelangen sollen. Es wird 
daher notwendig sein ein landwirtschaftliches Betriebskonzept zu erstellen, wo dargestellt ist, welche 
Baumaßnahmen geplant sind. Nach Vorlage des Betriebskonzeptes und Abklärung der 
Nutzungskonflikte ist eine weitere Prüfung erforderlich. 
Bis zur Vorlage des landwirtschaftliches Betriebskonzeptes wird das Widmungsbegehren 
zurückgestellt. 
 
 
Beschluss: 

Der Umwidmungsantrag wird zurückgestellt.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
Nummer 14a/2021 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 227/1m der KG Lauchenholz von derzeit 
Verkehrsfläche - Parkplatz in Bauland-Wohngebiet  
Ausmaß:  590 m² 
Antragsteller:  Mag. Josef Picej 
 
Die ggst. Flächen befinden sich im zentralen Ortsbereich von St. Primus, stellen in der Natur eine ebene 
Wiesenfläche, sowie nicht mehr intakte/gebrauchte Tennisflächen/Nutzungen dar. Beabsichtigt ist 
nun eine Wohngebietsfestlegung einerseits, sowie der Verbleib eines Tennisplatzes. 



Das ggst. Begehren bedarf einer gesamtheitlichen Betrachtung auf Basis eines Bebauungskonzeptes, 
mit welchem eine ordnungsgemäße Erschließung/Bebauung des Gesamtareals, sowie Hinhaltung 
möglicher Nutzungskonflikte klar nachvollziehbar belegt sind. 
Das Bebauungskonzept liegt bis dato nicht vor.  
 
 
Beschluss: 

Der Umwidmungsantrag wird zurückgestellt.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
 
Nummer 14b/2021 
Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke Nr. 227/1 und 227/6 der KG Lauchenholz von derzeit 
Grünland-Tennisplatz in Bauland-Wohngebiet  
Ausmaß:  2511 m² 
Antragsteller:  Mag. Josef Picej  
 
Die ggst. Flächen befinden sich im zentralen Ortsbereich von St. Primus, stellen in der Natur eine ebene 
Wiesenfläche, sowie nicht mehr intakte/gebrauchte Tennisflächen/Nutzungen dar. Beabsichtigt ist 
nun eine Wohngebietsfestlegung einerseits, sowie der Verbleib eines Tennisplatzes. 
Das ggst. Begehren bedarf einer gesamtheitlichen Betrachtung auf Basis eines Bebauungskonzeptes, 
mit welchem eine ordnungsgemäße Erschließung/Bebauung des Gesamtareals, sowie Hinhaltung 
möglicher Nutzungskonflikte klar nachvollziehbar belegt sind. 
Das Bebauungskonzept liegt bis dato nicht vor.  
 
 
Beschluss: 

Der Umwidmungsantrag wird zurückgestellt.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 15/2021 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 901/4 der KG Stein von derzeit Grünland-Land- und 
Forstwirtschaft in Grünland in Bauland-Dorfgebiet  
Ausmaß:  420 m² 
Antragsteller:  Markus Drobesch 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Ein Widerspruch zum ÖEK liegt nicht vor. 
 



 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
 
 
Nummer 17/2021 
Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke Nr. 211 und 209/1 der KG St. Veit im Jauntal von derzeit 
Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Bauland-Dorfgebiet  
Ausmaß:  1740 m² 
Antragsteller:  Johannes Hobel 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Der Großteil des Widmungsantrages stellt eine Richtigstellung der vorhandenen Situation dar und 
entspricht dem ÖEK. 
 
Zu den vorgebrachten Einwendungen wird angemerkt, dass die Gemeinde St. Kanzian die Umwidmung 
auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen und des Ortsentwicklungskonzept beschließt. 
Die Umwidmung wurde von den amtlichen Stellen und Sachverständigen geprüft und für in Ordnung 
befunden. Die vorgebrachten Einwendungen werden zurückgewiesen. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

22  1  

 
 
Nummer 18b/2021 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 878/17 der KG St. Kanzian von derzeit Grünland-
Erholungsfläche in Grünland-Parkfläche 
Ausmaß:  767 m² 
Antragsteller:  Josef Hoisl 
 
Das Gutachten der Landesplanung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv, wobei festzuhalten ist das 
seitens der Abt. Naturschutz diesem Umwidmungsbegehren zugestimmt wird. 
Im Osten dieses Grundstückes ist die Bepflanzung mit Schwarzerlen vorzunehmen. 
 
Zu den vorgebrachten Einwendungen wird angemerkt, dass die Gemeinde St. Kanzian die Umwidmung 
auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen und des Ortsentwicklungskonzept beschließt. 



Die Umwidmung wurde von den amtlichen Stellen und Sachverständigen geprüft und für in Ordnung 
befunden. Die vorgebrachten Einwendungen werden zurückgewiesen. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

22 1   

 
 
Nummer 19/2021 
Umwidmung des Grundstückes Nr. 352 der KG St. Marxen von derzeit Grünland-Land- und 
Forstwirtschaft in Bauland-Dorfgebiet 
Ausmaß:  1017m² 
Antragsteller:  Helmuth Koschnigg 
 
Das Gutachten der Landesplanung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv, wobei festzuhalten ist, 
dass das Ausmaß der Umwidmung auf 500m² festzulegen ist. 
Von der Abt. 8 wird zur Kenntnis gebracht, dass dieser Umwidmungsfläche derzeit nicht zugestimmt 
wird, da noch die entsprechenden Unterlagen für die Beurteilung vorzulegen sind. 
Nach positiver Beurteilung durch die Abt. 8 ist noch die Bebauungsverpflichtung beizubringen. 
 
 
Beschluss: 

Der Umwidmungsantrag wird zurückgestellt.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 20/2021 
Umwidmung des Grundstückes Nr. 878/3 der KG St. Kanzian von derzeit Grünland-Erholung in 
Grünland-Parkplatz 
Ausmaß:  450 m² 
Antragsteller:  Josef Hofmayer 
 
Das Grundstück befindet sich im Süden des bestehenden Hotels Greif und stellt in der Natur 
Wiesenflächen dar und stellt eine Arrondierung bzw. Richtigstellung der vorhandenen 
Parkplatznutzung dar.  
Lt. der Abt. 8 weist diese beantragte Fläche keinen Biotopcharakter auf und wird zugestimmt. 
 
Zu den vorgebrachten Einwendungen wird angemerkt, dass die Gemeinde St. Kanzian die Umwidmung 
auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen und des Ortsentwicklungskonzeptes beschließt. 



Die Umwidmung wurde von den amtlichen Stellen und Sachverständigen geprüft und für in Ordnung 
befunden. Die vorgebrachten Einwendungen werden zurückgewiesen. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

2 1   

 
 
Nummer 21/2021 
Umwidmung des Grundstückes Nr. 802/2 der KG Lauchenholz von derzeit Grünland- Land-und 
Forstwirtschaft in Bauland-Dorfgebiet 
Ausmaß:  1316 m² 
Antragsteller:  Stanislaus Wakounig und Cvetka Wakounig 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Dieser Widmungsantrag stellt eine Richtigstellung der vorhandenen Situation dar und entspricht dem 
ÖEK. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 22/2021 
Umwidmung der Grundstücke Nr. 105/1 und 105/2 der KG Lauchenholz von derzeit Grünland- Land- 
und Forstwirtschaft in Bauland-Dorfgebiet im Ausmaß von 550m² und Umwidmung einer Teilfläche 
des Grundstückes Nr. 105/2 der KG Lauchenholz von derzeit Grünland – Land- und Forstwirtschaft in 
Grünland – Garten im Ausmaß von 1040m²  
Ausmaß:  550 m² und 1040m² 
Antragsteller:  Gottfried Schummer 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Festzuhalten ist, dass diese Fläche bereits im Jahre 1984 als Bauland Dorfgebiet gewidmet wurde, 
jedoch im neuen Flächenwidmungsplan nicht übertragen wurde. 
Die beantragte Fläche in Bauland Dorfgebiet stellt somit eine Richtigstellung der vorhandenen 
Situation dar. 
Seitens der Raumplanung wird empfohlen, dass die vorhandene Gartenfläche als Grünland – Garten 
richtiggestellt wird. 
 



 
Beschluss: 

Der Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 105/1 und 105/2 im Ausmaß von 550m² in Bauland 
– Dorfgebiet und einer Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 105/2 in Grünland - Garten wird 
zugestimmt.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 09a/2020 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstücks Nr. 114/1 KG St. Kanzian von derzeit Bauland-Dorfgebiet 
in Grünland-Land- und Forstwirtschaft. 
Ausmaß:  1000 m² 
Antragsteller:  Müllner Sophie 
 
Das gegenständliche Umwidmungsbegehren ist im Zusammenhang mit dem Umwidmungspunkt 
9b/2020 zu sehen.  
Bei dem gegenständlichen Begehren handelt es sich um einen beabsichtigten Flächentausch, zumal 
die gegenständliche Fläche (9a/2020) naturräumlich höher liegend und der landwirtschaftlichen 
Nutzung, welche sich in nördliche, nordöstliche und nordwestliche Richtung fortsetzt, zuzuordnen ist. 
Außerdem ist eine Bebauung der gegenständlichen Fläche hinsichtlich einer Zufahrt problematisch 
bzw. unwirtschaftlich zu sehen. Beabsichtigt ist nur mehr eine geringfügige Arrondierung (Festlegung 
wie unter 9b/2020 beantragt), wobei auch das vorhandene Nebengebäude (Altbestand) 
miteinbezogen werden soll. Außerdem ist lt. Gemeinde die Ver- und Entsorgung 
vorhanden/gewährleistet, sowie durch die vorhandene Straße die unmittelbare Erschließung der 
Alternativfläche gegeben. 
 
D.h. abschließend und zusammenfassend kann sich die Fachabteilung bei einer geringfügigen 
Reduzierung der Widmungsfläche und unter (teilweise) Einbeziehung der bereits vorhandenen östlich 
angrenzenden Widmungsfläche (Elternhaus) dem ggst. Begehren fachlich anschließen. Siehe 
beiliegenden Lageplan.  
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
Nummer 9b/2020 
Umwidmung des Grundstückes Nr. 114/1 und 114/2 der KG St. Kanzian von derzeit Grünland-
Landwirtschaft in Bauland-Dorfgebiet. 
Ausmaß:  1000 m² 



Antragsteller:  MÜLLNER Sophie 
 
Dieser Widmungsantrag wurde bereits bei der Gemeinderatssitzung am 21.04.2021 einer positiven 
Beschlussfassung zugeführt. Der Antrag wurde dem Amt der Kärntner Landesregierung zur 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt. Bei der Begutachtung ist hervorgekommen, dass bei 
der Beschlussfassung die Parz. 114/2 KG St. Kanzian nicht angeführt wurde, zumal zwischenzeitlich das 
Grundstück 114/1 KG St. Kanzian geteilt wurde. 
 
Das gegenständliche Umwidmungsbegehren ist im Zusammenhang mit dem Umwidmungspunkt 
9b/2020 zu sehen.  
Bei dem gegenständlichen Begehren handelt es sich um einen beabsichtigten Flächentausch, zumal 
die gegenständliche Fläche (9a/2020) naturräumlich höher liegend und der landwirtschaftlichen 
Nutzung, welche sich in nördliche, nordöstliche und nordwestliche Richtung fortsetzt, zuzuordnen ist. 
Außerdem ist eine Bebauung der gegenständlichen Fläche hinsichtlich einer Zufahrt problematisch 
bzw. unwirtschaftlich zu sehen. Beabsichtigt ist nur mehr eine geringfügige Arrondierung (Festlegung 
wie unter 9b/2020 beantragt), wobei auch das vorhandene Nebengebäude (Altbestand) 
miteinbezogen werden soll. Außerdem ist lt. Gemeinde die Ver- und Entsorgung 
vorhanden/gewährleistet, sowie durch die vorhandene Straße die unmittelbare Erschließung der 
Alternativfläche gegeben. 
 
D.h. abschließend und zusammenfassend kann sich die Fachabteilung bei einer geringfügigen 
Reduzierung der Widmungsfläche und unter (teilweise) Einbeziehung der bereits vorhandenen östlich 
angrenzenden Widmungsfläche (Elternhaus) dem ggst. Begehren fachlich anschließen. Siehe 
beiliegenden Lageplan.  
 
Die Bebauungsverpflichtung ist mittlerweile unterfertigt. 
 
 
Beschluss: 

Dem Umwidmungsantrag wird zugestimmt, die Bebauungsverpflichtung wird genehmigt.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

 

6. . Genehmigung der Aufhebung von Aufschließungsgebieten betreffend dem Grundstück Nr. 564/43, 

KG Lauchenholz, im Ausmaß von 700 m² (GV 02.12.2021, TOP 21). 

 
Beschluss: 

 
Durch Verordnung wird das Aufschließungsgebiet für das Grundstück Nr. 564/43 der KG Lauchenholz 
im Ausmaß von 700m² aufgehoben.  

       
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 



23    

 
 

7. . Genehmigung der Aufhebung von Aufschließungsgebieten betreffend dem Grundstück Nr. .24, KG 

St. Marxen im Ausmaß von 400 m² (GV 02.12.2021, TOP 21). 
 

 
 
Beschluss: 

Durch Verordnung wird das Aufschließungsgebiet für das Grundstück Nr. .24 der KG St. Marxen im 
Ausmaß von 400 m² aufgehoben.  
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

8. . Widerruf der vom Gemeinderat am 17.12.2009 erteilten Bevollmächtigung zur Durchführung von 

Rechtshandlungen nach dem Liegenschaftsteilungsgesetz (GV 02.12.2021, TOP 2). 

 
Beschluss: 

Die dem ehemaligen Bauamtsleiter, Herrn Robert Guetz, vom Gemeinderat am 17.12.2009 erteilte 
Bevollmächtigung, in Verfahren nach § 13 Liegenschaftsteilungsgesetz, die die Ab- bzw. 
Zuschreibungen von öffentlichen Grundflächen der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See betreffen, 
für die Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See rechtsverbindlich zu unter-schreiben 
(Zeichnungsberechtigung), wird mit heutiger Wirkung widerrufen.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

9. . Bevollmächtigung einer Person zur Durchführung von Rechtshandlungen nach dem 

Liegenschaftsteilungsgesetz (GV 02.12.2021, TOP 3). 
 

 
 
Beschluss: 

Der Bauamtsleiter, Herr DI (FH) Gabriel Theuermann wird bis auf Widerruf bevollmächtigt, in 
Verfahren nach dem Liegenschaftsteilungsgesetz, die die Ab- bzw. Zuschreibungen von öffentlichen 
Grundflächen der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See betreffen, für die Gemeinde St. Kanzian am 
Klopeiner See rechtsverbindlich zu unterschreiben (Zeichnungs-berechtigung). Die 
Zeichnungsberechtigung ist auf jene Akte nach dem Liegenschafts-teilungsgesetz beschränkt, in 
welchen der Gemeinderat eine Ab- bzw. Zuschreibung von öffentlichen Grundflächen beschlossen hat. 



 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

2    

 
 

10. . Genehmigung des Abschlusses eines Optionsvertrages mit der Thermalbad Klopein Entwicklung 

GmbH (GV 02.12.2021, TOP 10). 

 

 

 
Beschluss: 

Der Abschluss eines Optionsvertrages, welcher dem gegenständlichen Vorlagebericht beiliegt, 
zwischen der Thermalbad Klopein Entwicklung GmbH und der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See 
betreffend den Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes 860/1 und des Grundstückes 863/1, wird 
genehmigt. 
 
Abänderungsantrag Vzbgm. Preinig 
 
Punkt 6.1. soll folgendermaßen abgeändert werden: 
 
6.1. Dieses vereinbarte Optionsrecht erlischt dann, wenn entweder 
* die Optionsnehmerin ihre eigene Auflösung und Liquidation durch Gesellschafterbeschluss 
herbeigeführt hat oder wenn 
* die Voraussetzungen für die Verwirklichung des Thermalbadprojektes nicht mehr Bestand haben 
oder wenn 
* die Optionsnehmerin dieses Optionsrecht nicht bis längstens 31.12.2027 ausübt. Die Rechtzeitigkeit 
dieser Frist ist gewahrt, wenn die Ausübungserklärung des Optionsberechtigten bis zu diesem Tag 
nachweislich schriftlich zugegangen ist.  
 
Als Voraussetzung für die Verwirklichung des Thermalbadprojektes gelten: 
* Beschluss sämtlicher Gesellschafter der Optionsnehmerin, das Projekt weiter zu unterstützen 
* aufrechte behördlichen Bewilligungen für der Thermalwasserquelle. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

22 1   

 
 

11. . Genehmigung des Abschlusses eines Optionsvertrages mit Herrn Josef Hofmayer (GV 02.12.2021, 

TOP 8). 
 
 

 
Beschluss: 



Der Abschluss eines Optionsvertrages, welcher dem gegenständlichen Vorlagebericht beiliegt, 
zwischen Herrn Josef Hofmayer und der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See, betreffend dem 
Ankauf des Trennstückes „4“ im Ausmaß von 12.160 m² vom Grundstück 863/1, laut 
Vermessungsurkunde der Angst Geo Vermessung ZT GmbH, wird genehmigt. 
 
Abänderungsantrag Vzbgm. Preinig 
 
Auf Basis der letzten Verhandlungen wurde ein Optionsvertrag erstellt, aber nicht für die ursprünglich 
angedachte Fläche von 60.000 m², sondern für 49.000 m², dies auf der Grundlage des ursprünglich 
abgeschlossenen Optionsvertrages mit Josef Hofmayer. 
 
Folgende Abänderungen werden beim gegenständlichen Optionsvertag beantragt: 
 
Punkt 2. wird wie folgt abgeändert bzw. ergänzt: 
 

2.1. Herr Josef Hofmayer, räumt hiermit der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See das alleinige 

Optionsrecht ein, eine Teilfläche des Grundstückes 863/1 (Wald) KG 76113 St. Kanzian, EZ 54, im 

Ausmaß von bis zu 49000 m2, BG Völkermarkt, parallel zur Klopeiner See Nordufer-Landesstraße und 

zwar über die gesamte Grundstücksbreite, samt allem rechtlichen und physischen Zubehör und allen 

Bestandteilen, zu nachstehend vereinbarten Bedingungen zu erwerben. 

 

2.2. Zwischen den Vertragsparteien wird vereinbart, dass die Optionsnehmerin das vorliegende 

Optionsrecht ausschließlich nur für die Verwirklichung von touristischen Zwecken sowie für die 

Errichtung einer Therme und nicht für die Errichtung von Zweitwohnsitzen ziehen darf.  

2.3. Die Punkte 2.3. und 2.4. bleiben unverändert. 

 

2.4. Die Gemeinde St. Kanzian nimmt dieses Optionsrecht hiermit ausdrücklich an. 

 
Der ursprüngliche Punkt 8. entfällt.  
 
Der neue Punkt 8. wird wie folgt abgeändert: 
 
8.1.Dieses vereinbarte Optionsrecht erlischt, wenn die Optionsnehmerin dieses nicht bis längstens 
30.04.2022 ausübt. Die Rechtzeitigkeit dieser Frist ist gewahrt, wenn die Ausübungserklärung der 
Optionsberechtigten bis zu diesem Tage nachweislich versendet wurde.  

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

22 1   

 
 

12. . Genehmigung der Anschaffung einer weiteren Teilfläche des Grundstückes Nr. 860/1, Wald, KG 

76113 St. Kanzian, EZ 760, von Herrn Wilhelm Fingerl (GV 02.12.2021, TOP 11). 

 

 
Beschluss: 



Die Anschaffung einer Teilfläche, im konkreten dem Trennstück „3“ im Ausmaß von 144 m² vom 
Grundstück 873, EZ 48, KG 76113 St. Kanzian, zu einem Pauschalpreis von EUR 25,00 pro m² wird 
genehmigt. 
 
Abänderungsantrag Vzbgm. Preinig: 
 
Folgende Abänderungen werden beim gegenständlichen Optionsvertag beantragt: 
 
Punkt 2. wird wie folgt abgeändert bzw. ergänzt: 
 
2.1.Herr Wilhelm Fingerl räumt hiermit der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See das alleinige 

Optionsrecht ein, eine Teilfläche des Grundstückes 860/1 (Wald) KG 76113 St. Kanzian, EZ 760, im 

Ausmaß von 7049 m2, das im Süden durch die Klopeiner See Nordufer-Landesstraße und im Norden 

durch den ersten Waldweg auf der Anhöhe dieser optionsgegenständlichen Parzelle begrenzt ist, 

einkommend im Grundbuch des BG Völkermarkt, samt allem rechtlichen und physischen Zubehör und 

allen Bestandteilen, zu nachstehend vereinbarten Bedingungen zu erwerben. 

 

2.2.Zwischen den Vertragsparteien wird vereinbart, dass die Optionsnehmerin das vorliegende 

Optionsrecht ausschließlich nur für die Verwirklichung von touristischen Zwecken sowie für die 

Errichtung einer Therme und nicht für die Errichtung von Zweitwohnsitzen ziehen darf.  

 

2.3. Die Punkte 2.3. und 2.4. bleiben unverändert. 

 

2.4.Die Gemeinde St. Kanzian nimmt dieses Optionsrecht hiermit ausdrücklich an. 

 

Der ursprüngliche Punkt 8. entfällt. 
 
Der neue Punkt 8. wird wie folgt abgeändert: 
 
8.1.Dieses vereinbarte Optionsrecht erlischt, wenn die Optionsnehmerin dieses nicht bis längstens 

30.04.2022 ausübt. Die Rechtzeitigkeit dieser Frist ist gewahrt, wenn die Ausübungserklärung der 

Optionsberechtigten bis zu diesem Tage nachweislich versendet wurde.  

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

22 
1 
 

  

 
 

13. . Genehmigung der Anschaffung einer Teilfläche des Grundstückes 873, Wald, KG 76113 St. Kanzian, 

EZ 48, von Herrn Wilhelm Fingerl (GV 02.12.2021, TOP 11). 

 
 
Beschluss: 

Dieser Tagesordnungspunkt wird zurückgestellt. 

 
 



Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

14. . Genehmigung eines Investitions- und Finanzierungsplans für den Grundankauf von Herrn Josef 

Hofmayer und Herrn Wilhelm Fingerl (GV 16.12.2021, TOP 8). 

 
 
Beschluss: 

Der Finanzierungsplan stellt sich wie folgt dar: 
 

Investition:   

Unbebaute Grundstücke Hofmayer 48.000 m² € 25,00/m² € 1.200.000,00 

Unbebaute Grundstücke Fingerl 7.000 m² € 25,00/m² € 175.000,00 

Grundstückskosten gesamt   € 1.375.000,00 

Nebenkosten (Steuern und Gebühren,   

Vermessung, Notar)   €  97.000,00 

Erwerbskosten gesamt   € 1.472.000,00 

   

   

   

Finanzierung:   

Bedarfszuweisung iR 2021  € 212.500,00 

Entnahme allgemeine Rücklage   € 1.259.500,00 

Finanzierung gesamt   € 1.472.000,00 

 
 
Der vorliegende Finanzierungsplan für das Vorhaben „Grundankauf Hofmayer und Fingerl“ wird 
genehmigt. 
 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

15. . Festsetzung des Stellenplanes 2022 (GV 02.12.2021, TOP 
 

Beschluss: 

Der Stellenplan für das Jahr 2022 wird durch Verordnung wie folgt festgestellt: 
 



 
§ 1 

(Stellenplan) 

Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden folgende Planstellen festgelegt: 

a) Zentralamt: 

 Stellenplan nach 
K-GBG 

Stellenplan nach 
K-GMG BRP 

Beschäftigungs-
ausmaß in % 

WDW- 
Gruppe 

DKl. 
Modell 
stelle 

Stellen- 
wert 

Punkte 

100,00 B VII F-ID5 63 63 

100,00 B VI AK-FB2A 48 48 

100,00 C V KU-KBER4 48 48 

100,00 C V AK-SSB4 42 42 

100,00 C V KU-KB2B 33 33 

100,00 C V AK-SSB1 33 33 

100,00 C V AK-SSB1 33 33 

 
b) Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit: 

 Stellenplan nach 
K-GBG 

Stellenplan nach 
K-GMG 

 

Beschäftigungs-
ausmaß in % 

WDW- 
Gruppe 

DKl. 
Modell 
stelle 

Stellen- 
wert 

Punkte 

100,00 C V AK-SSB2A 36  

100,00 C V KU-KB2B 33  

100,00 C V AK-RSB3 30  

100,00 P1 III TH-AT3 39  

100,00 P2 III TH-HFK3 33  

100,00 P1 III TH-AT3 39  

100,00 P2 III TH-AT2A 36  

 
c) Wirtschaftshof: 

 Stellenplan nach 
K-GBG 

Stellenplan nach 
K-GMG 

 

Beschäftigungs-
ausmaß in % 

Verwendungs-
Gruppe 

Dienstklasse Modellstelle Stellenwert 
 

100,00 C V AK-SSB1 33  

100,00 P1 III TH-FA2 42  

100,00 P2 III TH-HFK2 30  

100,00 P2 III TH-HFK3 33  

100,00 P2 III TH-BK3 30  

100,00 P2 III TH-HFK3 33  

100,00 P2 III TH-HFK4 36  



100,00 P2 III TH-HFK2 30  

 
d) Schulen/Reinigung: 

 Stellenplan nach 
K-GBG 

Stellenplan nach 
K-GMG 

 

Beschäftigungs-
ausmaß in % 

Verwendungs-
Gruppe 

Dienstklasse Modellstelle Stellenwert 
 

100,00 P5 III TH-RP2 18  

35,00 P5 III TH-HK2B 21  

18,00 P3 III TH-HK2B 21  
 

BRP-Summe 300 

 
§ 2 

(Beschäftigungsobergrenze) 

(1) Für das Verwaltungsjahr 2022 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 
426 Punkte. 

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten. 
 

§ 3 
(Inkrafttreten) 

(1) Diese Verordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 29. 
Dezember 2020, Zahl: 12/2020, außer Kraft. 

 
 

Der Bürgermeister: 

Thomas Krainz 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

16. . Festsetzung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2022 (GV 16.12.2021, TOP 4). 
 

ERGEBNISVORANSCHLAG 2022 
  

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 
  

 EUR 

Erträge 12.834.900 

Aufwendungen 12.755.800 



Entnahmen von Haushaltsrücklagen 1.291.300 

Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen 1.370.400 

  

  

FINANZIERUNGSVORANSCHLAG 2022 
  

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 
  

 EUR 

Einzahlungen 12.713.600 

Auszahlungen 13.555.500 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung -841.900 

  

  

  

Im Unterschied zum Finanzierungshaushalt werden im Ergebnishaushalt folgende 

Aufwendungen und Erträge veranschlagt:   

   

Dotierung (Zuführung) von Rückstellungen (Aufwand) EUR  

für nicht konsumierte Urlaube 41.200  

für Jubiläumszuwendungen 39.100  

für Abfertigungen 0  

   

Planmäßige Abschreibungen (Aufwand) EUR  

Abschreibung von Gemeindevermögen 2.147.000  

   

Kapitaltransfers (Ertrag) EUR  

Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen 701.500  

   

Nicht Bestandteil des Ergebnishaushaltes ist die Tilgung von Darlehen, da dies keinen 

Aufwand darstellt. Es werden lediglich die Darlehenszinsen berücksichtigt. 

 

Im Finanzierungsvoranschlag sind Einzahlungen und Auszahlungen zu erfassen.  
       

Der Finanzierungsvoranschlag wird unterteilt in die Bereiche:  

Operative Gebarung Tagesgeschäft   

Investive Gebarung  Investitionen in der Kontenklasse 0  

Finanzierungstätigkeit Aufnahme und Rückzahlung von Darlehen 

 
 

Ansatz Ansatzbezeichnung     Einzahlungen  Auszahlungen  

0000 Gemeinderat, Gemeindevorstand, Bürgermeister 0 187.700 

0100 Zentralamt     155.800 818.400 

0120 Verwaltungsgemeinschaft/Gemeindeservicezentrum 0 133.200 

0150 Gemeindezeitung     6.000 15.200 

0310 Raumordnung/-planung    0 23.900 



0600 Gemeindebund     0 4.400 

0620 Ehrungen und Auszeichnungen   0 4.000 

0630 Partnergemeinde     0 6.000 

0700 Verfügungsmittel     0 65.300 

0800 Pensionen     151.900 341.200 

0910 Personalfortbildung     0 3.000 

0940 Gemeinschaftspflege    0 8.200 

  Summe Gruppe 0     313.700 1.610.500 

      VA 2021 327.200 1.551.500 

1310 Hausnummerntafeln, Bauordnung   1.400 1.600 

1320 Totenbeschauer     0 4.500 

1330 Veterinärwesen    300 500 

1630 Feuerwehrwesen allgemein     0 3.500 

1631 FF-Peratschitzen    4.300 65.600 

1632 FF-Stein i.J.       17.200 74.800 

1800 Zivilschutz       0 500 

  Summe Gruppe 1    23.200 151.000 

      VA 2021 7.800 91.100 

2100 Pflichtschulen/Beiträge     0 363.600 

2111 Volksschule St. Kanzian    54.000 206.000 

2112 Volksschule St. Primus     44.800 151.900 

2200 Berufsbildende Pflichtschulen   0 19.700 

2400 Kindergarten St. Kanzian    3.300 309.000 

2490 Sonstige Einrichtungen KiGa St. Primus, Kindertagesstätten 0 142.800 

2620 Sporthaus Stein i.J.     14.000 11.000 

2621 Sportplatz Stein i.J.      0 700 

2650 Tennisplätze Unterburg     1.100 700 

2690 Sportförderung     1.000 19.500 

  Summe Gruppe 2    118.200 1.224.900 

      VA 2021 107.400 1.140.700 

3200 Musikschule St. Kanzian im K3   4.000 25.600 

3220 Musik- und Gesangsvereine    0 9.400 

3240 Laienspielgruppen     0 400 

3620 Kreuzweg Stein i.J.    100 1.700 

3622 Karner Stein i.J.     0 200 

3630 Ortsbildpflege    0 1.700 

3690 Heimat- und Brauchtumspflege   0 2.300 

3810 Kulturpflege       0 9.000 

  Summe Gruppe 3    4.100 50.300 

      VA 2021 4.100 50.000 

4110 Sozialhilfe       0 1.813.500 

4290 Senioren, Pensionisten     300 38.600 

4390 Babys, Kinder, Jugend    0 16.200 

  Summe Gruppe 4     300 1.868.300 

      VA 2021 300 1.719.700 

5100 Sprengelärzte     0 11.300 

5120 Medizinische Beratung     1.000 7.300 

5200 Natur- und Landschaftsschutz   0 200 



5280 Tierkörperbeseitigung     1.700 10.800 

5300 Rettungsbeitrag    0 53.400 

5600 Abgangsdeckung Krankenanstalten   0 808.300 

  Summe Gruppe 5    2.700 891.300 

      VA 2021 2.700 846.000 

6120 Gemeindestraßenerhaltung     14.500 481.300 

6390 Schutzwasserbau     0 22.000 

6400 Maßnahmen nach der  StVO    0 17.000 

6490 Wartehäuschen     0 1.800 

6900 Verkehrsverbund    0 37.500 

  Summe Gruppe 6     14.500 559.600 

      VA 2021 13.000 485.400 

7420 Landwirtschaft    300 17.700 

7700 Fremdenverkehr     800 2.200 

7710 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 0 907.800 

7820 Wirtschaftspolitische Maßnahmen   0 0 

  Summe Gruppe 7     1.100 927.700 

      VA 2021 146.500 1.020.700 

8120 Öffentliche WC-Anlagen    0 7.300 

8140 Straßenreinhaltung und Schneeräumung   0 155.500 

8160 Öffentliche Beleuchtung    0 177.900 

8171 Gemeindefriedhof Stein i.J.     800 5.100 

8173 Sonstige Friedhöfe    0 300 

8200 Bauhof       1.267.500 1.241.600 

8280 Bauernmarkt     6.300 5.500 

8400 Grundbesitz       13.100 2.500 

8420 Waldbesitz     0 1.100 

8461 Wohnhaus Klopein     8.000 4.900 

8490 Klopeiner See       260.300 36.000 

8500 Wasserversorgung     642.300 492.700 

8510 Abwasserbeseitigung     1.708.800 1.500.200 

8520 Müllbeseitigung     493.300 486.000 

  Summe Gruppe 8    4.400.400 4.116.600 

      VA 2021 4.081.900 3.849.800 

9100 Geldverkehr       500 8.500 

9120 Rücklagen       0 100 

9200 Ausschließliche Gemeindeabgaben   2.327.000 0 

9250 Ertragsanteile    4.952.000 0 

9300 Landesumlage     0 392.400 

9410 Finanzausgleichsmittel § 24 FAG   44.400 0 

9450 Zweckzuschuss vom Bund (Pflegefonds)   161.000 0 

  Summe Gruppe 9    7.484.900 401.000 

      VA 2021 7.048.100 374.900 
 Summen gesamt     12.363.100 11.801.200 
 Zwischensumme Saldo Geldfluss voranschlagswirksame Gebarung 561.900 

  
  

     

16313 Ankauf Mehrzweckfahrzeug (MZF) FF-Peratschitzen Einzahlungen  Auszahlungen  



  Anschaffungskosten 
MZF 

    234.300 

  Beitrag Landesfeuerwehrverband 70.000   
  Beitrag Kameradschaft der FF 20.000   
       

8402 Grundankauf Hofmayer und Fingerl  Einzahlungen  Auszahlungen  

  Grundanschaffung samt 
Nebenkosten 

  1.472.000 

  Behebung Rücklage (nicht 

finanz.wirksam) 
1.259.500   

  Bedarfszuweisungsmittel 2021/2022 212.500   
 Summen gesamt     12.665.600 13.507.500 

 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung -841.900  

 
 

Schuldenstand Ende 2022      

Schuldenstand per 1.1.2022   10.744.100   
Aufnahmen 2022   32.300   
Tilgung 2022   814.800   

Schuldenstand per 31.12.2022     9.961.600   

       
Schulden nach Haushalten 
2022      
Haushaltsansatz   01.01.2022 Aufnahme Tilgung 31.12.2022 

Wasserversorgung  444.900 1.500 39.800 406.600 

Abwasserbeseitigung  10.299.200 30.800 775.000 9.555.000 

Sonstige  0 0 0 0 

Summen   10.744.100 32.300 814.800 9.961.600 

      
Schuldendienst 2022      
Schuldentilgung  814.800    
Zinsen  93.600    

Schuldendienst    908.400    
 
 

Umlagen und Beiträge VA 2022 VA 2021 +/- 

Umlage Verwaltungsgemeinschaft     128.600 127.900 700  

Beitrag Regionalverband Südkärnten   6.900 6.900 0  

Beitrag Pensionsfonds     373.500 306.000 67.500  

Umlage Schulgemeindeverband   280.500 266.300 14.200  

Beitrag Ktn. Schulbaufonds (Volksschulen)   82.300 71.900 10.400  

Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen  19.700 18.900 800  

Umlage Sozialhilfeverband     219.400 182.000 37.400  

Sozialhilfe Kopfquote   1.594.100 1.491.000 103.100  

Beitrag Kinderbetreuungseinrichtungen   130.700 110.600 20.100  

Umlage Sprengelärzte   11.300 11.300 0  

Rettungsbeitrag     53.400 45.100 8.300  

Krankenanstalten Abgangsdeckung   808.300 772.000 36.300  



Beitrag Abwasserverband Völkermarkt-Jaunfeld   15.500 15.000 500  

Beitrag Abfallwirtschaftsverband   158.000 155.000 3.000  

Beitrag Verkehrsverbund     37.500 26.000 11.500  

Landesumlage   392.400 317.000 75.400  

Beitrag Gemeindeservicezentrum     4.600 4.300 300  

Beitrag Verwaltungsakademie   2.000 2.000 0  

Beitrag pädagog. Beratungszentrum     800 800 0  

SUMME     4.319.500 3.930.000 389.500 

 
     

Ertragsanteile  VA 2022 VA 2021 +/- 

Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 4.952.000 4.638.200 313.800 

      
Gemeindeeigene Steuern VA 2022 VA 2021 +/- 

Grundsteuer A     14.500 15.800 -1.300  

Grundsteuer B     736.000 665.200 70.800  

Kommunalsteuer     610.000 610.000 0  

Ortstaxen     815.000 803.000 12.000  

Vergnügungssteuern     15.000 21.000 -6.000  

Hundeabgaben     9.200 9.000 200  

Zweitwohnsitzabgaben     95.700 76.000 19.700  

Verwaltungsabgaben     24.000 21.500 2.500  

Kommissionsgebühren, Sonstige     7.600 7.400 200  

SUMME     2.327.000 2.228.900 98.100  

 

 
Beschluss: 

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2022 wird genehmigt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

17. . (Abschluss einer Vereinbarung mit der Marktgemeinde Eberndorf und der Stadtgemeinde Völkermarkt 

betreffend einen interkommunalen Finanzausgleich (GV 16.12.2021, TOP 8). 

 
 
Beschluss: 

Der Abschluss einer Vereinbarung über einen interkommunalen Finanzausgleich zwischen der 
Marktgemeinde Eberndorf, der Stadtgemeinde Völkermarkt und der Gemeinde St. Kanzian am 
Klopeiner See, wird grundsätzlich genehmigt.  
 
Die vorliegende Vereinbarung, welche dem Vorlagebericht beigefügt ist, soll jedoch überarbeitet und 
in der nächsten Sitzung des Gemeinderates einer Beschlussfassung zugeführt werden. 

 



 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

18. . (Genehmigung der Festsetzung der Bauhoftarife per 01.01.2021 (GV 16.12.2021, TOP 7). 

 
 
Beschluss: 

Die Bauhoftarife der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See werden mit Wirkung von 01.01.2022 wie 
folgt festgesetzt: 

 



 

Arbeiter/Maschinen
EUR 

Intern/Std. 

ALT

EUR 

Extern/Std. 

ALT

EUR Intern/Std. 

NEU

EUR Extern/Std. 

NEU

Arbeitsleistung Internverrechnung 32,00 36,00

Facharbeiter/Maschinist 37,00 41,00

Hilfsarbeiter 33,00 37,00

Aufzahlung für Samstag 5,00 7,00 6,00 8,00

Aufzahlung Nacht-/Sonn-/Feiertag 9,00 12,00 10,00 13,00

Fahrzeuge und Maschinen

LKW Mercedes 26,00 28,00 29,00 31,00

Mobilbagger CAT M313C 27,00 33,00 30,00 36,00

Baggerlader CAT 434 E 24,00 28,00 26,00 31,00

Radlader CAT 908 29,00 31,00 32,00 34,00

Minibagger CAT 301.4 22,00 27,00 24,00 30,00

Traktor STEYR Profi 6125 20,00 22,00 22,00 24,00

Traktor STEYR 8080 (KANAL) 20,00 22,00 22,00 24,00

Traktor CASE 110 20,00 22,00 22,00 24,00

Kehrmaschine HAKO JONAS 22,00 26,00 24,00 29,00

CAT CB22B Walze 10,00 11,00 11,00 12,00

WACKER Handwalze 8,00 9,00 9,00 10,00

VW-Pritsche  je km/Std. 1,00/8,00 1,30/10,00 1,10/9,00 1,50/11,00

VW-Kasten T5 je km/Std. 1,00/8,00 1,30/10,00 1,10/9,00 1,50/11,00

PEUGEOT Umweltauto je km/Std. 1,00/8,00 1,30/10,00 1,10/9,00 1,50/11,00

VW Kastenwagen (WASSER) je km/Std. 1,00/8,00 1,30/10,00 1,10/9,00 1,50/11,00

Hebebühne 18,00 21,00 20,00 23,00

Zusatzgeräte

Schneepflug für LKW Mercedes 12,00 17,00 13,00 19,00

Aufsatzstreugerät für LKW Mercedes 12,00 17,00 13,00 19,00

STEYR und CASE Zusatzgeräte 12,00 17,00 13,00 19,00

BEHA Rückewagen (STEYR und CASE) 12,00 17,00 13,00 19,00

MURATORI Bodenfräse 12,00 15,00 13,00 17,00

Sonstige Maschinen/Geräte

Stromerzeuger Bosch pro Tag 50,00 55,00 55,00 61,00

Stromerzeuger Bosch 8,00 10,00 9,00 11,00

Kompressor Önorm M 7355 6,00 8,00 7,00 9,00

Motorkettensäge 6,00 8,00 7,00 9,00

Balkenmäher Reform 8,00 11,00 9,00 12,00

Rasenmäher, Motorsense 6,00 8,00 7,00 9,00

Heckenschere 6,00 8,00 7,00 9,00

Pilotenrammgerät 17,00 21,00 19,00 23,00

Benzinstampfer BS 65 Y 12,00 14,00 13,00 15,00

Rüttelplatte 14,00 16,00 16,00 18,00

Erdbohrgerät TEA 500 10,00 12,00 11,00 13,00

Schremmbohrhammer 9,00 11,00 10,00 12,00

Asphaltschneider 14,00 16,00 16,00 18,00

Holzspalter (Miete pro Tag) 32,00 35,00

Holzspalter (Miete pro 1/2 Tag) 16,00 18,00

Pflock Schälmaschine (Miete pro Tag) 32,00 35,00

Alle Externtarife zuzüglich 20% Mehrwertsteuer!



 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

19. . (Genehmigung eines Investitions- und Finanzierungsplans für den Ankauf eines 

Mehrzweckfahrzeuges (MFZ) für die FF-Peratschitzen (GV 16.12.2021, TOP 3). 

 
 
Beschluss: 

Der Finanzierungsplan stellt sich wie folgt dar: 
 

 
 
 
Der vorliegende Finanzierungsplan für das Vorhaben „Ankauf Mehrzweckfahrzeug (MZF) für die FF-
Peratschitzen“ wird genehmigt. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

20. . (Übernahme der in der Vermessungsurkunde der Angst Geo Vermessung ZT GmbH vom 09.07.2021, 

GZ. 211121V-2-U, dargestellten Trennfläche „1“ in das öffentliche Gut (GV 02.12.2021, TOP 17). 

A) Mittelverwendung

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2022 2023

IVECO Eurocargo FF 150 E 32 W 4x4 Euro 6 234.300           234.300        

234.300           234.300        -                

B) Mittelaufbringung

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 2022 2023

Förderung Kärntner Landesfeuerwehrverband 

(KLFV)
70.000             70.000          

Kostenbeitrag ÖBB 84.000             84.000          

Beitrag Kameradschaft FF-Peratschitzen 20.000             20.000          

Eigenmittel allgemeiner Haushalt 60.300             60.300          

234.300           150.300        84.000          Summe:

Summe:



 
Beschluss: 

Die Parz. Nr. 691/6 der KG 76118 Stein im Ausmaß von 864 m² wird in das öffentliche Gut 
übernommen.  
 
Das in das öffentliche Gut übernommene Grundstück wird durch Verordnung dem Gemeingebrauch 
gewidmet und als Zufahrtsstraße eingereiht. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

21. . (Genehmigung des Ausbaues des Agrarweges Seelach – Littermoos (GV 02.12.2021, TOP 28). 

 
 
Beschluss: 

Der Ausbau des Agrarweges Seelach – Littermoos wird genehmigt.  

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 


